
1829 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage
. 

(1625 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, nut dem das 
Grunderwerbsteuergesetz 1987, die Bundes­
abgabenordnung, das Gerichtsgebührengesetz 
und das Gerichtliche Einbringungsgesetz 

1962 geändert werden 

Kernstück der vorgeschlagenen Änderungen im 
Bereich der Grunderwerbsteuer und der Gerichts­
gebühren ist die Einführung einer Selbstberechnung 
für die Grunderwerbsteuer und die Eintragungsge­
bühr. Es soll damit die Möglichkeit geschaffen 
werden, Abgaben, die im wesentlichen an ver­
gleichbare Tatbestände anknüpfen (Erwerb von 
Grundstücken, Baurechten und Bauwerken), in 
vereinfachter Form an eine "zentrale Stelle" zu 
entrichten. Eine Selbstberechnung der Grunder­
werbsteuer und der Eintragungsgebühr soll in 
jenen Fällen ermöglicht werden, in denen sich der 
Steuerpflichtige zur Erfüllung seiner abgabenrecht­
lichen Pflichten eines Notars oder eines Rechts­
anwaltes bedient. überdies muß das gesetzlich 
vorgesehene V erfahren (insbesondere automations­
unterstützte Datenübermittlung) eingehalten wer­
den. 

Die Selbstberechnung ist nicht zwingend vorge­
schrieben, sondern wahlweise möglich. Wird die 
Selbstberechnung gewählt, so muß sie sowohl die 
Grunderwerbsteuer als auch die Eintragungsge­
bühren umfassen. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Selbstberech­
nungsmodells ist die sogenannte Selbstberechnungs­
erklärung. Neben bestimmten Angaben, die für die 
überprüfung der Richtigkeit der Berechnung der 
Eintragungsgebühren erforderlich sind, enthält sie 
eine Erklärung des Parteienvertreters, daß die 
Grunderwerbsteuer und die Eintragungsgebühren 

selbst berechnet worden sind. Die Selbstberech­
nungserklärung ersetzt die Unbedenklichkeitsbe­
scheinigung. 

Die Überwachung und überprüfung der voll­
ständigen und richtigen Erfassung der Erwerbsvor­
gänge wird durch bestimmte Aufzeichnungspflich­
ten des Parteienvertreters sichergestellt. 

. Weitere Änderungen bei der Grunderwerbsteuer 
betreffen Modifikationen der Bestimmungen über 
Abgabenerklärungen sowie den Antragszeitraum 
bei der Nichtfestsetzung oder -Abänderung der 
Steuer in besonderen Fällen. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie­
rungsvorlage in seiner Sitzung am 6. Juli 1994 in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen 
außer der Berichterstatterin die Abgeordneten 
Hermann B ö h a c k e r und Mag. Dr. Madeleine 
P e t  r 0 v i c sowie der Bundesminister für Finanzen 
Dkfm. Ferdinand La ei n a das Wort. 

Der Abgeordnete Hermann B ö h a c k e r 
brachte einen Abänderungsantrag ein, der nicht 
die Zustimmung der Ausschußmehrheit fand. 

Weiters brachten die Abgeordneten Dkfm. Dr. 
Günter S t urn m v  0 11 und Dr. Ewald N o  w 0 t n y 
einen Abänderungsantrag betreffend Artikel I Z 5 
ein, der wie folgt begründet war: 

"Der Entfall des § 11 Abs. 2 Z 3 des Grunder­
werbsteuergesetzes trägt Bedenken Rechnung, 
wonach abgabenrechtliche Verstöße, die nicht mit 
der Selbstberechnung in einem sachlichen Zusam­
menhang stehen, auch bei leichter Fahrlässigkeit zu 
einem Verlust der Selbstberechnungsbefug­
nisse führen könnten. Nach der nunmehrigen 
Textierung können nur vorsätzlich oder grob 
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2 1829 der Beilagen 

fahrlässige Verstöße außerhalb der Selbstberech­
nung der Grunderwerbsteuer den Entzug der 
Befugnis nach sich ziehen. � 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf in 
der Fassung des Abänderungsantrages der Abge­
ordneten Dkfm. Dr. Günter S t u  m m v  0 11 und 
Dr. Ewald N 0 w 0 t n y mit Stimmenmehrheit 
angenommen. 

Marianne Hagenhofer 

Berichterstatterin 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der N auonal-
rat wolle dem a n  g e s c hi 0 s s e n  e n G e s e t  z - ._/ 
e n t w u r f  die verfassungsmäßige Zustimmung /­
erteilen. 

Wien, 199407 06 

Oe. Ewald Nowotny 

Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem das Grunder­
werbsteuergesetz 1987, die Bundesabgaben­
ordnung, das Gerichtsgebührengesetz und das 
Gerichtliche Einbringungsgesetz 1962 geän-

dert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

G r u n d e r w e r b s t e u e r g e s e t z  1 9 8 7  

Das Grunderwerbsteuergesetz 1987, BGBL 
Nr. 309/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Über Erwerbsvorgänge, die diesem Bundes­
gesetz unterliegen, ist bis zum 15. Tag des auf den 
Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstan­
den ist, zweitfolgenden Monats beim Finanzamt 
eine Abgabenerklärung unter Verwendung eines 
amtlichen . Vordrucks in dreifacher Ausfertigung 
vorzulegen. Sind Erwerbsvorgänge von der 
Besteuerung ausgenommen, so ist die Abgabener­
klärung bis zum 15. Tag des auf den Kalender­
monat, in dem die Steuerschuld entstanden wäre, 
zweitfolgenden Monats vorzulegen. Ist über den 
Erwerbsvorgang eine Schrift (Urkunde, Beschluß,. 
usw.) ausgefertigt worden, so ist sie der Abgaben­
erklärung in Abschrift anzuschließen. Diese Ver­
pflichtungen entfallen insgesamt bei Erwerbsvor­
gängen, für die gemäß § 11 eine Selbstberechnung 
der Steuer erfolgt." 

2. Im § 10 Abs. 3 lautet der erste Halbsatz: 

"Eine Abgabenerklärung (Abs. 1) ist bis zum 
15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die 
Leistung gewährt wird, zweitfolgenden Monats 
jedenfalls dann vorzulegen," 

3. § 11 erhält die Bezeichnung ,,§ 17"; weiters 
wird der Wortlaut wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 4 wird als zweiter Satz angefügt: 

"Bei Selbstberechnung ist in den Fällen der Abs. 1 
bis 3 die Steuer entsprechend festzusetzen oder ein 
Bescheid zu erlassen, wonach die Steuer nicht 
festgesetzt wird." 

b) Im Abs. 5 tritt an die Stelle der Wortfolge 
"Ablauf des Kalenderjahres" die Wortfolge "Ablauf 
des fünften Kalenderjahres"; als letzter Satz wird 
angefügt: 

"Die Frist endet keinesfalls jedoch vor Ablauf eines 
Jahres nach WirkSamwerden der Festsetzung." 

4. § 12 erhält die Bezeichnung § 18. 

5. Als §§ 11 bis 16 werden eingefügt: 

"Befugnis zur Selbstberechnung 

§ 11. (1) Rechtsanwälte und Notare (Partei­
envertreter) sind nach Maßgabe der §§ 12 bis 14 
befugt, die Steuer für Erwerbsvorgänge, die diesem 
Bundesgesetz unterliegen, mit Ausnahme von 
gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 und 3 steuerbefreiten 
Erwerbsvorgängen sowie von zusätzlichen oder 
nachträglichen Leistungen im Sinne des § 10 
Abs. 3, als Bevollmächtigte eines Steuerschuldners 
selbst zu berechnen. Sie sind weiters befugt, für 
solche Erwerbsvorgänge eine Erklärung gemäß 
§ 12 beim Grundbuchsgericht vorzulegen. Die 
Anwendung des § 17 ist von der Selbstberechnung 
ausgenommen. 

(2) Das für die Erhebung der Steuer sachlich 
zuständige Finanzamt, von dessen Bereich aus der 
Parteienvertreter seine Berufstätigkeit vorwiegend 
ausübt, kann die Befugnisse gemäß Abs. 1 mit 
Bescheid aberkennen, wenn der Parteienvertreter 

1. vorsätzlich oder grob fahrlässig abgaben­
rechtliche Pflichten verletzt oder 

2. die Bestimmungen der §§ 13 bis 15 verletzt. 

Die Aberkennung kann für mindestens drei 
Jahre oder unbefristet erfolgen. Sie ist hinsichtlich 
des Amtsbereiches aller sachlich zuständigen 
Finanzämter wirksam. Von der Aberkennung 
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sowie von deren Aufhebung (Abs. 3) sind die vier 
Präsidenten der Oberlandesgerichte zu verständi­
gen. 

(3) Bei unbefristeter Aberkennung kann frühe­
stens fünf Jahre nach Aberkennung auf Antrag des 
Parteienvertreters der Aberkennungsbescheid auf­
gehoben werden, wenn glaubhaft ist, daß der 
Parteienvertreter in Hinkunft seinen abgabenrecht­
lichen Pflichten nachkommen wird. 

Selbstberechnungserklärung 

§ 12. Der Parteienvertreter ist befugt, unter 
Verwendung des amtlichen Vordrucks gegenüber 
dem Grundbuchsgericht je Erwerbsvorgang zu 
erklären, daß eine Selbstberechnung gemäß § 11 
vorgenommen worden ist und die Grunderwerb­
steuer sowie die Eintragungsgebühr nach dem 
Gerichtsgebührengesetz gemäß § 13 abgeführt 
werden. Auf der Selbstberechnungserklärung sind 
überdies anzugeben 

1. der Wert, der der Selbstberechnung der 
Eintragungsgebühr nach dem Gerichtsgebüh­
rengesetz zugrunde gelegt worden ist (Be­
messungs grundlage), 

2. der Betrag der selbst berechneten Eintra­
gungsgebühr, 

3. die Erklärung, daß die Eintragungsgebühr 
nicht zurückgezahlt und kein Antrag auf 
Zurückzahlung der Eintragungsgebühr ge­
stellt worden ist. 

Die Selbstberechnungserklärung muß diese 
Angaben auch dann enthalten, wenn keine 
Grunderwerbsteuer bzw. Eintragungsgebühr an­
fällt. 

Erhebung der Steuer bei Selbstberechnung 

§ 13. (1) Parteienvertreter haben für Erwerbs­
vorgänge eines Kalendermonats, für die sie eine 
Selbstberechnung vornehmen, spätestens am fünf­
zehnten Tag (Fälligkeitstag) des auf den Kalender­
monat, in dem die Steuerschuld entstanden ist oder 
im Falle steuerbefreiter Erwerbsvorgänge entstan­
den wäre, zweitfolgenden Monats eine Anmeldung 
beim Finanzamt vorzulegen. Aus der Anmeldung 
muß sich ergeben, für welchen Steuerschuldner in 
welchem Ausmaß die Steuer und die Eintragungs­
gebühren nach dem Gerichtsgebührengesetz selbst 
berechnet und entrichtet wurden. Im Zweifel ist bei 
den betreffenden Steuerschuldnern eine verhältnis­
mäßige Entrichtung anzunehmen. Die Anmeldung 
gilt als Abgabenerklärung. Der Anmeldung sind 
alle bezughabenden Angaben des Erfassungsbuches 
(§ 14) je Erwerbsvorgang im Sinn des § 10 Abs. 1 
beizufügen. Die Anmeldung samt beigefügten 
Angaben des Erfassungsbuches hat im Wege der 
automationsunterstützten Datenübermittlung zu 
erfolgen. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, das Verfahren der automationsunter­
stützten Datenübermittlung und den Inhalt der 

Anmeldung durch Verordnung festzulegen, soweit 
sich die Regelungen auf die gerichtlichen Ein­
tragungsgebühren beziehen, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Justiz. In der Verordnung 
kann vorgesehen werden, daß sich die Abgabenbe­
hörde einer bestimmten geeigneten öffentlichrecht­
lichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle 
bedienen kann. 

(2) Ist über den Erwerbsvorgang eine Schrift 
errichtet worden, so ist darauf ein Vermerk über 
den Umstand der Selbstberechnung unter Hinweis 
auf die Eintragung im Erfassungsbuch anzubrin­
gen. 

(3) Ein gemäß § 201 BAO festgesetzter Steuer­
betrag hat den im Abs. 1 genannten Fälligkeitstag. 
Die selbstzuberechnende Steuer ist spätestens am 
Fälligkeitstag zu entrichten. 

(4) Die Parteienvertreter haften für die Entrich­
tung der selbstberechneten Steuer. 

Erfassungsbuch 

§ 14. (1) Parteienvertreter haben unter Bedacht­
nahme auf die Lage des Grundstückes getrennt 
nach Bundesländern Erfassungsbücher zu führen. 

(2) Das Erfassungsbuch hat die für die Über­
wachung der vollständigen Erfassung der Erwerbs­
vorgänge und der Berechnung der Steuer sowie der 
Eintragungsgebühren maßgebenden Angaben zu 
enthalten. Insbesondere sind Angaben zur Beschrei­
bung des Grundstücks, zum Erwerber, zum 
Veräußerer und zum Erwerbsvorgang aufzuneh­
·men. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, die Form und den Inhalt des Erfassungs­
buches mit Verordnung festzulegen, soweit sich die 
Regelungen auf die gerichtlichen Eintragungsge­
bühren beziehen, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz. 

(3) Die Eintragungen in das Erfassungsbuch sind 
nach dem Datum der Vertragserrichtung geordnet 
vorzunehmen. Hat der Parteienvertreter bei der 
Errichtung der Vertragsurkunde über den Erwerbs­
vorgang nicht mitgewirkf oder wurde keine 
Vertragsurkunde errichtet, so ist statt des Datums 
der Vertrags errichtung der Tag des Auftrages zur 
Selbstberechnung maßgebend. 

Aufbewahrung, Überprüfung 

§ 15. (1) Der Parteienvertreter hat das Erfas­
sungsbuch, die Abschriften (Durchschriften) der 
Erklärungen (§ 12) und der Anmeldungen, die 
Zweitschriften der vom Parteienvertreter vorgeleg­
ten Abgabenerklärungen (§ 10) sowie die Abschrif­
ten (Durchschriften, Gleichschriften) der tiber den 
Erwerbsvorgang ausgefertigtt:n .. Sc4riften '.' sie�en 
Jahre aufzubewahren. Im übrigen ist § 132 BAO 
anzuwenden. . ,  � 
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(2) Die Abgabenbehörden sind befugt, Prüfun­
gen hinsichtlich sämtlicher im Erfassungsbuch 
aufzunehmenden Angaben (§ 14) durchzuführen. 

Mitteilungspflicht 

§ 16. Stellt sich die Unrichtigkeit der Bemes­
sungsgrundlage für die Selbstberechnung bei der 
Grunderwerbsteuer oder eine unrichtige Entric;h­
tung der selbstberechneten Eintragungsgebühr nach 
dem Gerichtsgebührengesetz (Fehlbetrag nach § 4 
Abs. 5 a des Gerichtsgebührengesetzes) heraus, so 
hat das Finanzamt ohne unnötigen Aufschub dem 
Grundbuchsgericht die richtige Bemessungsgrund­
lage oder den zu entrichtenden Betrag an 
selbstberechneter Eintragungsgebühr mitzuteilen. 
Dies gilt sinngemäß, wenn eine Selbstberechnungs­
erklärung ausgestellt worden ist, aber eine Selbst­
berechnung der Eintragungsgebühr unterblieben 
ist." 

6. Art I Z 1, 2, 4 und 5 ist auf Erwerbsvorgänge 
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1995 ver­
wirklicht worden sind. Art, I Z 3 ist anzuwenden, 
wenn das Ereignis, das den Anspruch auf Nicht­
festsetzung oder Abänderung der Steuer begründet, 
nach dem 31. Dezember 1993 eingetreten ist. 

Artikel II 

B u n d e s a b g a b e n o r d n u n g  

Die Bundesabgabenordnung, BGBL Nr. 194 / 
1961, zuletzt geändert BGBL Nr ... ./1994, wird 
wie folgt geändert: 

Im § 160 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Solche Eintragungen dürfen auch vorgenommen 
werden, wenn eine Erklärung gemäß § 12 
Grunderwerbsteuergesetz 1987 vorliegt." 

Artikel III 

G e r i c h  t s  g e b ü h r e  n g e  s e t z  

Das Gerichtsgebührenges
'
etz, BGBL Nr. SOl! 

1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. xxx/1994, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Z 4 wird folgender Halbsatz angefügt: 

"in den Fällen der Selbstberechnung der Grund­
erwerbsteuer (§ 11 Grunderwerbsteuergesetz 1987) 
wird der Anspruch des Bundes auf die Ein­
tragungsgebühr nach Tarifpost 9 lit. b Z 1 bis 3 
zu dem für die Fälligkeit der Grunderwerbsteuer 
maßgebenden Zeitpunkt begründet;" 

2. Im § 4 wird als Abs. 5 a angefügt: 

,,(5a) In den Fällen der Selbstberechnung (§ 11 
Grunderwerbsteuergesetz 1-987) ist die gerichtliche 
Eintragungsgebühr bei dem für die Erhebung der 
Grunderwerbsteuer zuständigen Finanzamt zu 
entrichten; wurde aber die Eintragungsgebühr 
nicht oder in zu geringer Höhe entrichtet, so ist 

der Fehlbetrag und der im § 31 Abs. 5 angeführte 
Mehrbetrag abweichend von dieser Regelung nach 
den Bestimmungen des Gerichtlichen Einbringungs­
gesetzes 1962 einzubringen." 

3. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Wenn keine Selbstberechnung nach § 11 des 
Grunderwerbsteuergesetzes 1987 vorgenommen 
wurde, hat das Finanzamt diesen Betrag (Bemes­
sungsgrundlage) in der Unbedenklichkeitsbeschei­
nigung anzugeben; dies gilt auch für den Fall, als 
die Vorschreibung der Grunderwerbsteuer oder der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer unterbleibt." 

b) Nach Abs. 1 wird als Abs. 1 a eingefügt: 

,,(1 a) Stellt sich die Unrichtigkeit der Angaben 
in der Selbstberechnungserklärung nach § 12 des 
Grunderwerbsteuergesetzes 1987 nachträglich -
beispielsweise auf Grund einer Mitteilung des 
Finanzamts nach § 16 des Gtunderwerbsteuerge­
setzes 1987, eines die Grunderwerbsteuer betref­
fenden abgabenbehördlichen Verfahrens oder einer 
Anfrage einer mit der Einbringung der Ein­
tragungsgebühr betrauten Stelle - heraus, so ist 
die Eintragungsgebühr von Amts wegen neu zu 
bemessen; dies gilt auch dann, wenn sich die 
Unrichtigkeit der Angaben ",rst nach Eintritt der 
Rechtskraft der Gebührenvorschreibung heraus­
stellt." 

4. Nach § 26 wird als § 26 a samt Überschrift 
eingefügt: 

"Mitteilungspflicht 

§ 26 a. Stellt sich bei Erledigung des Grund­
buchsantrags heraus, daß die in der Selbstberech­
nungserklärung nach § 12 des Grunderwerbsteuer­
gesetzes 1987 angegebene Bemessungsgrundlage 
offenbar unrichtig ist, so hat das Grundbuchsge­
richt hievon das zur Erhebung der Grunderwerb­
steuer zuständige Finanzamt ohne unnötigen 
Aufschub zu verständigen." 

5. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a em­
gefügt: 

,,(2 a) Wird der Anspruch des Bundes auf eine 
Eintragungsgebühr zu dem für die Fälligkeit der 
Grunderwerbsteuer maßgebenden Zeitpunkt be­
gründet (§ 2 Z 4 zweiter Halbsatz), so ist die 
entrichtete Gebühr auf Antrag der Partei, die die 
Gebühr beigebracht hat, zurückzuzahlen, wenn die 
Grundbuchseintragung nicht vorgenommen wurde 
und wenn der Rückzahlungswerber eine Bescheini­
gung des für die Erhebung der Grunderwerbsteuer 
zuständigen Finanzamts vorlegt, daß die Ein­
tragungsgebühr beim Finanzamt entrichtet worden 
ist. Wird nach Rückzahlung der Gebühr die 
Eintragung bewirkt, so wird die Gebühr zu dem 
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im § 2 Z 4 zweiter Halbsatz angeführten Zeitpunkt 
fällig; in diesem Fall ist die Gebühr nach den 
Bestimmungen des Gerichtlichen Einbringungsge­
setzes 1962 einzubringen. " 

b) Abs. 4 lautet: 

»(4) Der Anspruch auf Rückzahlung erlischt fünf 
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die 
Gebühr entrichtet wurde." 

6. Dem § 31 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

»(5) Wurde in den Fällen derSelbstberechnung 
(§ 11 Grunderwerbsteuergesetz 1987) die gericht­
liche Eintragungsgebühr bei dem für die Erhebung 
der Grunderwerbsteuer zuständigen Finanzamt 
nicht oder in zu geringer Höhe entrichtet, so ist 

'von den zur Zahlung verpflichteten Personen 
neben der fehlenden Gebühr ein Mehrbetrag von 
50% des ausstehenden Betrages zu erheben; der 
Mehrbetrag darf jedoch 3 000 S nicht übersteigen. 
Für den Fehlbetrag sowie den Mehrbetrag haftet 
als Bürge und Zahler mit den zur Zahlung der 

Gebühr verpflichteten Personen der im § 11 Abs. 1 
des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 angeführte 
Parteienvertreter, der den Schriftsatz, durch dessen 
überreichung der Anspruch des Bundes auf die 
Eintragungsgebühr begründet wurde, verfaßt oder 
überreicht hat." 

Artikel IV 

G e r i c h t l i c h e s  E i n b r i n g u n g s g e s e t z  
1 9 6 2  

Das Gerichtliche Einbringungsgesetz 1962, 
BGBI. Nr. 28811962, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 343/1989, wird wie folgt 
geändert: 

§ 8 Abs. 1 erster Satz lautet: 

»§ 8. (1) Der Anspruch des Bundes auf 
Bezahlung der Gebühren und Kosten und der 
Anspruch auf Rückerstattung von unrichtig be­
rechneten Gebühren und Kosten verjähren in fünf 
Jahren." 
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